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Forderung aus der aktuellen Muster-PrüfVO nach einer 

Wirk-Prinzip-Prüfung

Erläuterungen und Vorstellung am Beispiel eines Flughafens

ERFA 2012 der Prüfsachverständigen (baurechtlich an erkannte Sachverständige) der Länder
Hansestadt Bremen, Hansestadt Hamburg, Niedersachse n und Schleswig-Holstein
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Gemäß § 2 Absatz (1) der MPrüfVO mit Stand März 2011 wird folgend gefordert:

Durch Prüfsachverständige für die Prüfung 
technischer Anlagen müssen auf ihre
Wirksamkeit und Betriebssicherheit 
einschließlich des bestimmungsgemäßen 
Zusammenwirkens von Anlagen 
(Wirk-Prinzip-Prüfung) geprüft werden: …..
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Dies gilt für:

1. Lüftungsanlagen ausgenommen solche, die einzelne Räume im selben  
Geschoß unmittelbar ins Freie be- oder entlüften,

2. CO-Warnanlagen,

3. Rauchabzugsanlagen,

4. Druckbelüftungsanlagen,

5. Feuerlöschanlagen, ausgenommen nichtselbständige Feuerlöschanlagen mit 
trockenen Steigleitungen ohne Druckerhöhungsanlagen,

6. Brandmelde- und Alarmierungsanlagen,

7. Sicherheitsstromversorgungen.
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Diese allgemein gehaltenen Forderung aus der MPrüfVO

wurde in den Muster-Prüfgrundsätzen mit Redaktionsstand 21.04.2011 

weiter verifiziert .

Dem entsprechend wurde jeweils der Prüfumfang erweitert mit der Prüfung der:

‚Wechselwirkungen und Verknüpfungen mit anderen Anla gen‘
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Je nach Prüfgegenstand (MPrüfVO Nr. 1 bis 7) 

ist der Prüfinhalt dazu jeweils entsprechend

beschrieben.

Grundsätzlich:

- Funktionsfähigkeit der Anlage im Hinblick auf die Übereinstimmung
mit dem sicherheitstechnischen Steuerungskonzept der Anlagen.

- Eignung der eingesetzten Systeme und Peripheriegeräte, 
sowie
- sicherer Zustand der verknüpften Anlagen bei Ausfall der Gebäudeleittechnik
- Vor-Ort-Steuerung, Leitrechner und Energieversorgung unter Berücksichtigung

Installation der Übertragungswege, sicherheitsrelevante Teile der GLT und 
Signalwege und der Fehlersimulation . 
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Bei näherer Betrachtung bzw. dem Versuch diese neuen Prüfinhalte bei 
einer ordnungsgemäßen Prüfung seitens des PSV umzusetzen wird schnell 
deutlich, dass dies ohne weiteres nicht möglich ist !

Unter anderem sind z.B. folgende Sachverhalte noch nicht rechtssicher 
geregelt bzw. festgelegt:

- Wer erstellt das sicherheitstechnische Steuerungskonzept (sSk)?

- Soll das sSk Bestandteil des Brandschutznachweises werden ?

- Welche Form, Inhalt und Detaillierungsgrad muss das sSk aufweisen ?

- Welche fachliche Qualifikation muss der Ersteller eines sSk aufweisen ?

- Zu welchem Zeitpunkt ist die Wirk-Prinzip-Prüfung durchzuführen ?

- Welcher PSV führt anhand des sSk die Wirk-Prinzip-Prüfung durch 
(fachliche Schnittstellen)?
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Anhand des folgenden Beispiels einer real vollzogenen 

Wirk-Prinzip-Prüfung (W-P-P)

in einem 

Abfertigungsgebäude (Terminal) eins Flughafens (Sonderbau) soll die 

vorgenannte Problematik der ordnungsgemäßen Umsetzung mit ‚allen‘ Beteiligten 

vorgestellt, erläutert und richtungsweisende Lösungsansätze dargestellt werden.
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Abfertigungsgebäude von Flughäfen (Terminal)

� Bauordnungsrechtlich eingestuft als bauliche Anlagen und Räume besonderer Art und  
Nutzung (Sonderbau)

� Öffentliche Gebäude

� Meist Mischnutzungen entsprechend der Versammlungsstätten VO und der 
Verkaufsstätten VO

� Im Regelfall wird ein Brandschutznachweis von den Baugenehmigungsbehörden 
gefordert

� Komplexe und sensible Gebäude aufgrund ihrer Nutzungsart
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Brandschutznachweis (Brandschutzkonzept)

� In einem Brandschutznachweis gem. § 10 MBauVorlVO wird 

der bauliche Brandschutz (Anforderungen an Wände, Decken, 

Brandabschnitte, Fluchtwege usw.) und teilweise der technische 

Brandschutz (Brandmeldeanlage/BMA, Entrauchungsanlagen/

RWA-MRA, Rauchfreihaltung von Flucht- und Rettungswegen, 

Feuerlöscheinrichtungen, Leitungsanlagen usw.) objektbezogen

dargestellt.

� In weiteren Bauvorlagen wie z.B. das Lüftungsgesuch wird der Brandschutz an   

Lüftungsanlagen/RLT im einzelnen verifiziert.

� Mit dem Brandschutznachweis wird in der Regel auch gleichzeitig der Rahmen für das   

Zusammenspiel aller sicherheitstechnischen Einrichtungen grob qualitativ durch das    

Schutzziel festgelegt.

Muster-Prüfverordnung - Forderung nach einer Wirk-Prinzip-Prüfung



23.11.2012 ERFA PSV 2012, Hamburg - Marcus Thiele12

Standardstruktur von Interaktionen sicherheitstechnischer Einrichtungen in Sonderbauten, 
hier Terminalgebäude.

Dies Bedarf einer dezidierten Festlegung der Intera ktionen untereinander :

Das sogenannte Wirk-Prinzip, festzuschreiben in einem  sSk .
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Das sSk muss z.B. folgende wesentliche Inhalte im Zusammenhang mit dem 
Brandschutznachweis aufweisen:

1. Festlegung der jeweiligen zu betrachtenden Szenario Bereiche (Wo?).

2. Festlegung der entsprechenden Szenarien (Brandfallszenario) in
den jeweiligen zu betrachtenden Bereichen (Was ?).

3. Festlegung der möglichen Eskalationsstufen (Fehlersimulation).

4. Festlegung der möglichen Anforderungsklassen (Eignung).

5. Kurzbeschreibung der erforderlichen Abläufe (Wie ?).

6. Übersichtliche detaillierte Darstellung der erforderlichen Verknüpfungen  
und Interaktionen mit Auflistung der entsprechenden Anlagen, Bauteilen, 
Auslösearten und Maßnahmen.

7. Übersichtliche zeichnerische Darstellung des entsprechenden 
Szenario Bereiches mit Darstellung der beteiligten Anlagen.  
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Im Detail:
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Zur Überprüfung der betriebssicheren und wirksamen Verknüpfungen der 
sicherheitstechnischen Anlagen sind die folgenden 3 Eskalationsstufen 
maßgeblich:

1. Eskalationsstufe (ESK 1): Brandfall ohne Netzausfall

2. Eskalationsstufe (ESK 2): Brandfall mit anschließendem Netzausfall (AV)

3. Eskalationsstufe (ESK 3): Brandfall nach Netzausfall (AV)

Die v.g. Eskalationsstufen stellen alle möglichen Szenarien dar die bei einem 
Brandausbruch in komplexen und sensiblen Gebäuden (wie das zu prüfende 
Objekt) auftreten können .

Hieraus ergeben sich i.d.R. die entsprechenden Anforderungsklassen besonders 
an Schnittstellen und Übertragungsart/-weg der einzelnen beteiligten Anlagen!
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Baurechtliche Prüfungen gemäß der PrüfVO

Entsprechend der Prüfverordnung werden grundsätzlich Einzelgewerkprüfungen 
durchgeführt.

Dies bedeutet i.d.R. Prüfung der einzelnen Gewerke bis zu ihren Schnittstellen!

z.B.  Prüfung der RLT-Anlage,

Prüfung der Netzersatzanlage,

Prüfung der Entrauchungsanlage,

Prüfung der Aufzugstechnik  

usw.

Diese Prüfungen müssen vor der WPP mängelfrei
abgeschlossen und bescheinigt sein!
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Auf Grundlage der abgeschlossenen mängelfreien Einzelprüfungen der beteiligten 
Anlagen wird dann erst die WPP durchgeführt unter Berücksichtigung der 
jeweiligen Eskalationsstufen (ESK 1 bis 3).

Es hat sich in der Praxis bewährt, dass die WPP

durch ein PSV-Team bestehend aus einem GT- und 

ET-PSV mit den entsprechenden fachlichen 

Anerkennungen durchgeführt wird !

Dies begründet sich nicht zuletzt durch die i.d.R. 

beteiligten sicherheitstechnischen Anlagen.
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Die Prüfergebnisse der WPP

sind in einem separaten 

Prüfbericht zu dokumentieren 

der analog den Anforderungen 

an Prüfberichte gemäß den 

Prüfgrundsätzen strukturiert 

sein muss. 
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Anhand des angeführten Beispiels wird veranschaulicht, welcher Aufwand und 
zeitliche Rahmen erforderlich wird um schutzzielorientiert ein Wirk-Prinzip zu 
planen , technisch auszuführen und anschließend zu prüfen .

Daher können folgende Feststellungen / Forderungen getroffen werden:

� Schon in der Phase der Brandschutzkonzepterstellung und technischen  
Planung ist in Abhängigkeit der Schutzziele eine Wirk-Prinzip-/ sSk
aufzustellen.
Dies muss in enger Zusammenarbeit mit dem Brandschu tzkonzeptersteller
und dem Ersteller des sSk erfolgen!

� Das sSk muss ein separater Bestandteil des Brandschutznachweises werden. 
Die Erstellung eines sSk ist eine planerische Leistu ng analog zur 
Erstellung von Brandschutzkonzepten und stellt die Anforderungen
an die technische Umsetzung zur Einhaltung des Schu tzzieles.
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� Das sSk ist vom Brandschutzkonzeptersteller auf Einhaltung der aufgestellten
Schutzziele des Brandschutzkonzeptes zu prüfen und zu bestätigen.
Dadurch wird sichergestellt, dass die technische Um setzung des 
Schutzzieles aus dem Brandschutzkonzept übereinstim mt.

� Das sSk muss, wie das Brandschutzkonzept, eine genehmigungspflichtige
Bauvorlage werden einschließlich der schriftliche Bestätigung des 
Brandschutzkonzepterstellers auf Einhaltung und Übereinstimmung mit  
den Schutzzielvorgaben des Brandschutzkonzeptes.
Dies ist erforderlich zur Erlangung der entsprechen den Rechtssicherheit
und Schaffung einer verbindlichen Prüfgrundlage für  die PSV und klare
Abgrenzung als planerische Leistung und Verantwortl ichkeiten.

� Für das sSk müssen, z.B. analog den Forderungen aus der MBauvorlVO
für Brandschutznachweise, ebenfalls gesetzlich verbindliche  
Mindestanforderungen bezüglich des Inhaltes, Form und Detaillierungsgrad
geschaffen werden.
Dadurch wird eine verbindliche einheitliche Grundla ge für alle Beteiligten 
geschaffen .
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� Es muss verbindlich festgelegt werden, z.B. in den Prüfgrundsätzen, wer die 
Prüfungsverantwortung hat und wie die Prüfung zu dokumentieren ist.
Die Wirk-Prinzip-Prüfung muss zumindest von den ent sprechenden PSV
für die beteiligten technischen Anlagen gemeinsam g eprüft werden (ggf. 
übergeordnet) und ist in einem separaten Bericht mi t Unterschrift zu 
dokumentieren.

� Es muss verbindlich festgelegt werden, z.B. in der PrüfVO, wann bzw. welche
Voraussetzungen erfüllt sein müssen bevor die WPP durchgeführt werden kann.
Dies ist erforderlich um einheitlich sicherzustelle n, dass eine WPP
ordnungsgemäß durchgeführt werden kann.

� Es ist verbindlich festzulegen wer ein sSk erstellen soll und welche fachlichen
Qualifikationen dafür nötig sind.
Dies ist erforderlich um sicherzustellen, dass nur entsprechend 
qualifizierte Personen ein sSk erstellen und dezidie rte aufwändige
Prüfungen des sSk selbst einschließlich dem Abgleich  zum 
Brandschutzkonzept nicht erforderlich werden.
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Grundsätzlich muss allen Beteiligten (Bauherr, Betreiber, Behörde, Planer, 
Konzeptersteller und PSV) klar sein , dass nur durch das betriebssichere und 
wirksame Zusammenspiel der sicherheitstechnischen Anlagen und Einrichtungen 
die im Brandschutznachweis aufgestellten Schutzziele erfüllt werden.

Die bisherige Praxis und unsere Erfahrungen zeigen

regelmäßig, dass trotz der baurechtlich durchgeführten 

Prüfungen gem. der PrüfVO’en die einzelnen 

sicherheitstechnischen Anlagen mängelfrei bescheinigt 

wurden, aber die Wirk-Prinzip-Prüfungen desaströse

Ergebnisse ergaben (Aktuell: der Hauptstadt-Airport).
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Unsere langjährigen Erfahrungen aus der Praxis  

zeigen, dass die übergreifende WPP auf Basis eines 

fundierten sSk den wichtigsten und alleinigen 

Nachweis eines wirksamen und betriebssicheren 

technischen Brandschutzes aller beteiligten Systeme 

erbringt und somit die höchste Wertigkeit besitzt!

Dies sollte zukünftig im bauordnungsrechtlichen Verfahren stärker berücksichtigt 

werden ! 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


